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Keine Ersatzlieferung (§ 439 I Fall 2 BGB) im VW-Abgasskandal –

VW Sharan (R)

Der Verkäufer eines 2014 ausgelieferten, vom VW-Abgasskandal betroffenen und deshalb man-1.

gelhaften VW Sharan 2.0 TDI mit einem EA189-Motor ist mangels Gleichartigkeit und Gleichw-

ertigkeit auch dann nicht verpflichtet,  dem Käufer ersatzweise ein aktuelles Fahrzeug mit

einem leistungsstärkeren EA288-Motor zu liefern, wenn der Kaufvertrag einen Änderungsvor-

behalt i. S. von § 308 Nr. 4 BGB enthält. Denn eine Ersatzlieferung (§ 439 I Fall 2 BGB) erfordert

– lediglich – eine vollständige Wiederholung der Leistungen, zu denen der Verkäufer nach

§ 433 I 1 und I 2 BGB verpflichtet ist. Der Verkäufer hat deshalb ersatzweise eine mangelfreie,

im Übrigen aber gleichartige und gleichwertige Sache zu liefern – nicht weniger, aber auch

nicht mehr.

Der Verkäufer eines vom VW-Abgasskandal betroffenen – mangelhaften – Neuwagens handelt2.

nicht treuwidrig, wenn er sich einerseits i. S. von § 308 Nr. 4 BGB Änderungen des Fahrzeugs

bis zur (erstmaligen) Auslieferung an den Käufer vorbehält und andererseits geltend macht,

dass er nicht zur Ersatzlieferung (§ 439 I Fall 2 BGB) eines aktuellen Neufahrzeugs mit einem

geringfügig leistungsstärkeren Motor verpflichtet sei.

Ein VW-Vertragshändler hat für ein (möglicherweise) arglistiges Verhalten der Volkswagen AG3.

im VW-Abgasskandal regelmäßig nicht einzustehen. Denn weder ist die Volkswagen AG als

Fahrzeugherstellerin  Gehilfin  des  Händlers  bei  der  Erfüllung  von  Verkäuferpflichten  ge-

genüber einem Käufer (§ 278 BGB),  noch sieht der Rechtsverkehr die Volkswagen AG als

Repräsentantin oder Vertrauensperson des Vertragshändlers an. Vielmehr kann von einem

durchschnittlichen  Fahrzeugkäufer  erwartet  werden,  dass  er  zwischen  einem  Kfz-Ver-

tragshändler und dem Fahrzeughersteller unterscheiden kann.

OLG Köln, Beschluss vom 06.03.2018 – 16 U 110/17

(vorangehend: LG Aachen, Urteil vom 10.07.2017 – 11 O 312/16)

Der Hinweisbeschluss des OLG Köln ist auszugsweise hier veröffentlicht.
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Probleme beim Autokauf?

Als spezialisierter Rechtsanwalt helfe ich Ihnen gerne weiter – ganz gleich, ob Sie Käufer oder Verkäufer sind. In-

teressiert? Nutzen Sie das Kontaktformular auf https://autokaufrecht.info/sofortberatung/ oder rufen Sie mich un-

verbindlich an

(0 23 27) 8 32 59-99.
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